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1. Die strafrechtliche Zurechnungsfähig
keit ist eine notwendige Voraussetzung der 
individuellen strafrechtlichen Verantwort
lichkeit. Sie bezieht sich auf die indivi
duelle Fähigkeit, den Anforderungen des 
Lebens in einer bestimmten Situation 
eigenverantwortlich gerecht zu werden. 
Nur unter der Voraussetzung, daß der Tä
ter die psychischen Fähigkeiten besaß, sich 
zu dem gesellschaftlich von ihm zu erwar
tenden Verhalten zu entscheiden, kann 
strafrechtliche Schuld vorliegen. Liegt 
diese Fähigkeit des Täters zur Tatzeit nicht 
vor, sondern ist er zurechnungsunfähig, ist 
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausge
schlossen.
Die unterschiedlichen Arten, Zustandsbil
der und Wirkungsfolgen pathologischer 
Störungen der Geistestätigkeit bzw. Be
wußtseinsstörungen können nur mit Hilfe 
psychiatrischer Sachverständiger aufge
deckt und in ihrer psychopathologischen 
Wirkung in bezug auf das Handeln des Tä
ters beurteilt werden. 2

2. Zurechnungsunfähigkeit kann vorlie
gen bei :
zeitweiligen oder dauernden krankhaften 
Störungen der Geistestätigkeit. Derartige 
pathologische Störungen können bei vor
übergehendem, sich entwickelndem, aku
tem oder chronischem krankhaftem Ge
schehen vorliegen, wie bei pathologischen 
Abbauerscheinungen, Hirnverletzungen, 
psychischen Krankheiten, z. B. der Schizo
phrenie oder der Epilepsie oder bei hoch
gradigem Schwachsinn, auch bei Alkohol
krankheit oder einem pathologischen 
Rausch.
Bewußtseinsstörungen können in Form von 
Bewußtseinstrübungen oder -einengungen 
erheblichen Ausmaßes im aktuellen Tat
geschehen auftreten; im wesentlichen als 
Trunkenheit und anderen Rauschzustän
den oder als Affekt, insbesondere auf pa
thologischer Persönlichkeitsgrundlage. Ein 
Affekt wird die Höhe der Zurechnungsun
fähigkeit in der Regel nur bei Hirnschädi
gungen, abnormen Erlebnisverarbeitungen 
und einer zusätzlich zum Affektausbruch 
führenden Situation erreichen. Dabei ist 
zu beachten, daß z. B. eine erhebliche Hirn

schädigung in dem für die Steuerung des 
Affekts bedeutsamen Bereich für die Ent
stehung und das Ausmaß eines Affekts 
mitursächlich sein kann, ohne als krank
hafte Störung der I Geistestätigkeit selb
ständige Bedeutung zu erlangen (vgl. 
OG St Bd. 10, S. 302).
Bewußtseinsstörungen und krankhafte 
Störungen der Geistestätigkeit können 
auch kombiniert sein.

3. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
daß erwachsene Personen zurechnungs
fähig sind. Nur wenn im Einzelfall aus be
gründeten Hinweisen Zweifel bestehen, ist 
zu untersuchen, ob bei der Tatentschei
dung eine verminderte Zurechnungsfähig
keit oder Zurechnungsunfähigkeit vorlag. - 
Das können Hinweise auf schwere Kopf
verletzungen, Verletzungen des Zentral
nervensystems, psychische Krankheiten, 
Schwachsinn oder schwere Bewußtseins
störungen sein, wenn sie im Zusammen
hang mit dem psychisch-körperlichen Zu
stand des Täters, seinem sozialen Verhal
ten oder mit Auffälligkeiten bei der Tatbe
gehung stehen.
Im Beschluß des Präsidiums des Obersten 
Gerichts vom 30. 10. 1972 Abschn. 1 und 2 
(Beilage 4/72, NJ 1972/22) werden die Kri
terien, die eine psychische Zwangshaltung 
begründen, dargestellt : 
a) erhebliche Auffälligkeiten aus dem

Persönlichkeitsbild des Angeklagten,
wie
— vorhandene oder durchlebte Hirn

erkrankungen bzw. -Verletzungen, 
Hirnschäden oder Gehirnerschütte
rungen und -quetschungen, soweit 
danach erhebliche psychische Ver-

\ haltensauffälligkeiten auftraten (die 
sich auch erstmalig im Tatverhalten 
zeigen können),

— innere Erkrankungen mit den Aus
wirkungen erheblich gestörter psy
chischer Persönlichkeitsbedingun
gen, z. B. bei Durchblutungsstörun
gen nach einem Schlaganfall, rapi
den altersbedingten . Abbauprozes
sen u. ä.,

— schwere psychische Erkrankungen,
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